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 Veröffentlicht am 29.11.2000

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §2 Abs2;

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita;

AuslBG §3 Abs1;

Rechtssatz

Die "Tatsache der Verköstigung" rechtfertigt für sich genommen nicht die Schlussfolgerung, der Ausländer sei "dafür"

verpflichtet gewesen, dem Beschwerdeführer Hilfstätigkeiten zu erbringen.
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